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Milchoerordmlag.

Lerlag der Buch* und tzteindruekerei
tr * ** * t *, Rüdeabtjm q. g>r,.

AMtlichc Belraluumchungm.

XVlU. Rrmeekorps
Ltellvertretenäer Generalkommancko.
»bt. Ill . d Tab. Ar . 25 133/6024.

Betr. Verbreitung von Druckschriften.
Bmriumiis.

Aus Grund des 8 9 b des Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand vom 4. Juni 1851 in der Fas¬
sung des Reichsgefetzes vom' 11. Dezember 1915.
bestimme ick für den mir unterstellten Korpsbezirk
und — im Einvernehmen mit dem Gouverneur—
autfj für den Befehlsbereich der Festung Mainz:
1. Die Verbreitung der Propagandaschrift „Die

Ävzmtdemokratie für die Feldgrauen" im Heere
und die Versendung dieser Schrift ins Feld istverboten.

2. Es rfl verboten, vast Zeitungen, die von den
Expeditionen in- Feld gesandt werden, Zeitun¬
gen eines anderen Verlages, ferner, Flug¬
schriften oder Broschüren, die uicht zu den be-
cressenden Zeitungsausgaben gehören, versteckt
beigepackt werden.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis
zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Um¬
stande mit .Haft rcker Geldstrafe bis zu 15M '
Mark bestraft.

Frankfurt a. M., de» , 8. Dezember 1917.
Der stellt,, «bmmalwiereude General,

«iedel,
Generalleutnant.

XVH1. Rrmeekorps
S4iUo<eitretendes Generalkommando.
Abt Iir . b Tgb Nr . 24 889/7022.

Detr. RauchverboL fUr Jugendliche.
Berordnuiig.

Aackaeni her Oberpräsident der Provinz Hes-
ien-Ngssau durch Polizeiverordnung vom 21. Sep.
tember 1917 Bestimmungen über das Tabakrauchen
mgendlicher Personen getroffen hat, hebe ich im
Ändernehmen mit dem Gouverneur der Festung
Mainz Ziffer Z der Verordnung vom 2. Februar
19 lv, betreffend vorbeugende Maßregeln gegen
Verwahrlosung der Jugend (III . p 2098/490) für
Mn zur Provinz Hessen-Nassau gehörenden Teil
R- Befehlsbereiches des 18. Armeekorps und
w» Gouvernements Mainz auf.

Frankfurta. M., den 12. Dezember 1917.
Der stellv. Ikommanviereude General.

Ni eb el,
U«i»rglls«tnant.

Auz Grund der Bekanntmachung über Speise¬
fette vom 20. Julr 1916 (Reichs-Gesetzbl. S 755)
M der Bekanntinachung über Bewir.schastung von
^ ^ ^ ddenBerehr mit^Milch vom 3. Novem-

^ ^ ^ bsetzbl. S . 1005) wird im An-
S ) “n die Anordnungen der Reichsstelle für
Speisefette vom 8. Noevmber 1917 und in Ergän-

der Unordnung des Königlichen Regierungs-
^ ^ >enten zu Wiesbaden vom 6. März 19 L7
™f cr  Uuf &i,6ung der Kreisv.erordnung pom 8
mdnung frlaffen : ^ ingaukreis folgende An-
. J J? er  Vollmilch, Magermilch oder Sahne in

Mhemgaukrers eingesührt oder von außerhalb
Cx> 'Jtfynngautreifeg bezieht, hat diese Erzeugnisse

dem Bürgermeister seines W .chnorkes umcrhalb
- Stunden aiizumelden und auf Erfordern an die
Gemernde abzuliefern. Wer Vollmilch innerhalb
.0//, Rhemgaukrersesüber seinen eigenen Bedarf
,-n 'R?̂ ^ ..erzeugt, ist verpftichlet, die den eige--

-icn Bedarf ubersteigeu-oe Menge an seine Wohnsitz
gemeinde, und zwar an die vom Bürgerineister
bezeichueteS e le abzuliefern, soweit der KuMlter
nicht zum Milchhanoel zugelassen ist. Die Mflch
MitmAblreferung  pfleglich zu behänd-ln.
.A Ich bte sauer abgelrefcrt wird, wird nicht zurück-
gewiesen, sondern entsprechend geringer bewertet*
cs Zentrifuge , Butterfässer,
Vaiishaltungsbuttermaschmen und ähnliche zum
Entrahmen und zur Verarbeitung von Milch oie-
nende Vorrlchtungen sind, soweit sie nicht vom
rU/^Z^sichust zugelassen sind, polizcilch zu ver-
'A/ostcu. Anträge auf Zulassung sind durch den

cmeindevorstand an den Kreisausschuß zu richten
Gmieinde ist für die vollständige und

ms « l uf6rnmj“ llfl  und Ablieferung der M,ich
>w °it diese nach der Verorduuiiq

de,! « elbstvê orgern nicht zustehen, verantwort' 1

! ^ ollnrilch darf an erster Stelle nur an oie
^ollmilchpersorgungsberschtigtenzum eigenen Der- ;
ist" verb"otê ^ "̂ " erden- Die Weiterveräußern!,g

Gemeindevorstauo hat das Kuhkataster an- '
! cklmoumlich zu ergänzen und dem Kreis-
^ausichutz vorzulegen. Er überwacht den Selbst»

Vollmilch! und der Butter und bat
die KcersMrlchwerte durch den Wirtschaftsausschuß
ber ihren dienstlichen Obliegenheiten zu unter-stutzen.

4, Der Anspruch des Kuhhalters und der stän¬
dig rn̂ seinem Haushalt Beköstig en auf Vollmilch
zum Frisch verzehr wird auf V* Liter und die
^/ „ Teckuug des Anspruchs auf Butter benötigte
Bollmrlchmenge auf 0.4 Liter für Kopf und Tag

f« ^ auf die im letztern Falle
d-> stehende Mage m lch erlischt j drch

^ Vollm lch zum Frisch-
wilm̂ ' ' ^ br Speisefett aus der allgemenen Zu-
serbüneru 6e»u* t' Milch nichtÄ̂ ismxt(ÄSÄWV
milch uZ ' aus^ chtte? Anspruch auf Voll-
£.,/ *' ®er Euhhalter ist verpflichiet, jeden Zn- und
w!^?5^u "?«Eühen sowie Kälbern unter 6 Wechen
melden""' 48  ® tunben  bcm Gemeiudevorstaiid zu,

Dem Gemeindevorstand, a ' s auchh m Kreisaus-
Zegeiiuber ist der Äuhhaiter verpflich et, alle
it>lelluiig der,Milchert:aaes und zur vö̂ 'igen

Erfassung der M .lch und Sp isewtte eifo .derlichm
Angaben zu machen, insbesondere die ihm dieser-
t«lb zugesttllten Frage- und Meloeformula-e nach
bestem Wiste» und Gewissen auszusüllen und zw*rüchzugeben. **

iirf)" VOr!J Dollnrilch au Kranke regelt
aunam^ bfm Vorschriften über Krankenversor-
güua b»rcÄ a ,0,rt!ifr Eehen nach Bewilli-^ .arztlrche Prufungsstetle . Durch
Nr 4 <s "wa,ung erlischt der Anspruch nach
jcr.  4 und 7 wenn und sowert die Zuweisuna
stecht" vorgefeheneir Meug .n über-
BoUmücknÄ̂ ^ Befriedigung des Bedarfs der

-e! ^ "^ berechngten noch Bollmich.
rnÄ/W s" nur an oie Vollnutchoor-
f^ ' ^ rchtigten abgegeben werden. Vorzug-b .rech-
wackseus bis 14. Lebensjahre und Er-
Stlt  lA 2lt  abzug.bendeM.nge
auf hP„ ® Vorräte und darf '/4 Liter
auf̂ den Kap, nicht übersteigen.

Voczugsberechtigten wird das in der MilchMrLLL LL"' **
&3ÄSÄSÄ Lk

Nchtünâna^ /^ ^ Gemeitldevorflaud unter Be-nchtung nachtze-hmder Bestimmungen:
u) a.ie Abgabe von Much darf nur gegen Bor-

zeiguilg der vvn dem Bürgeemerster üê Wohu-
AuMAGn- ^ rchteu Au-we.skarteu erio.gen. Die
VeE »u« ^ ? Er Karten frnder auf Anlmg des

! ^rwrguug -becechiig.eu oder seines Vertreters
^ e„Ä? e FEeht durch die von dem Ge-

zugelassenen Mitchhäudter oder
* au .- ® runb  von Kunüenlrsten, die! der Bürgerineisterseststellt.

C)  SÜÄ " ut  dort zu der von dem Bür-
! nn̂ I^ ^ ^ itgesetzren Z,.le abgegeben und ent-

in m Bersorgungsderechtigtc!,n oer Rundenaste eingetragen in- A.nd-runam
^ ^ Eintragung kann der Bürge.meistex zulafsi-n.
i Dw Michkarle ist bei der En.nähine von Milch

vorzuiegen. Der Milchhändler (Kuhhalter) hat
5 fät ben  Abgademg ger.endeu Absch.ritt ab-

^cse Avschl.i .te an jedem M -n-
" »er Berechnung des Verbrauchs an

! lKubLrlremabzugebeu.  Ter Mi chhärrdrer. rur Lieferung der Mirch an die
ihm zugeterlren Becech.rgten vechfuchrrt.

i ^ .̂l ^ Mrichkarte und ihre Abschui.te s.nd n cht
uaTter* $ “k Äa l̂e im  F ^ te des W g-Bezugsberechllg.en oder des Ertöicheils

zurüchuAem ' "^ "^ an den Bürgermmster
^ ^ "Gändler und Kuhhalter, die den obrgen

n. von dem,Gememdevorstand e. lassen.n
^ruwr̂ erhandeln, insr.e.o..dere Volr-

Archlversorgungsoe. echrigte abg ben, ist
g j.^ asiung zum Müchhandel ganz oder auf

SU enizrehen. Im Falle der Entziehung
w'ÄÄÄtfeft*ÄSÄft ÄJJtSUR

!f ?Ä , s ; / **1 •« •*•**
. , s0- Die /Abgabe von Dauermilch und Dauer-

den gleichen Vorschriften wie d:e
Abgabe von Bollmich. Daue.milch ist insbesondere
Milck" . homogenisierte, trorkeuefwrr ’ ^auersahne i|t msbe/ondere kondensierte,
sterilisierte und trockene Sahne. ' '
. ' ' Der  Anspruch der Ziegenhalter auf Milch
Ä , "Ehrend der Zeit, in der er beides
aus seiner Zucht erhält! Diesen Anspruch zu
«■ft#?' ""cd dem Genreindevorstandübertragen.

Härten vo.be :en. könuen Aus-
nahmen durch den Gemerud.Vorstandb'wiliigr wer¬
den. Im allgemeinen wich eine Härte anzuer-
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(cniten sein, ivettit in tatit >roirfcfchasllicheir©efticbctt
aus der Ziege weniger Milch gewonnen wrw . als
dem ocrsorgungsbercchtigten Kuhhali er »«steht,
oder wenn die Familie des Ziegenhalters . milm-
versorgungsberechffgte Personen »maßt , deren <!e-
dgr; nicht aus der Ziege gedeckt werden kann.

12.  Die Anordnung des Kreisausschusses zur
Regelung der Milchverteilung auf die einzelnen
(Gemeinden wir- besonders' getroffen.

13. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis!
bis zu einem Jahre und mit Geh)strafe bis zu
10000 Mk. oder mit einer dreier Slrrrren be-
straft.

Neben der straff kann aus Einziehung der Er¬
zeugnisse erkannt werden , aus die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob ne dem
Täter gehören oder nicht.

15. Diese Anordnung tritt am 1. Januar 19 W
in Kraft.

Rüdesheim . den 21. Dezember 1917.
Der Krrisousschuk VcS stihewgaukrcises.

8

DkMdMH.

. Kriegslehrganz über die HerMuntz der Obst¬
und Beerenweine sowie der alkoholfreien Werne!
und Obstsäste in , daushalte vorn 1l . brS >3.
Juli.

9 . WiedecholungStursus für Obstbgulehrer vom
22.  bis 26. Juli.

10 . Obstbaungchkursus vom 22 . bis 27  Juli.
11. Baunrwärternachknrsus vom 22 . bis 27 . Juli.
12 . Lbstverwertungskursus sür Männer vom 29.

Juli bis 8 . August-
13 . Obstverwertungskursus sür Frauen vonr 19.

bis 24. August.
14 . l . .Kriegslehrsang über das Samueln und

Verwerten von Pilsen vom 29 . brs 31 . August.
15 . 2. KriegslchrMNg über bas Sammeln und

. Verwerten von Pilsen vom 5. brs 7. Sep¬
tember.

16 . Krregs'leh-rgang über Winter -Gemüsebau vom
7. bis 9. Oktober.

Tie unten bezeichneten, l909 und 191l in der
Provinz Hcssen- Mssau ausgefundenen Reblaus-
Herde können nach erfolgter Durchführung der an¬
geordneten Entseuchriilgs- urw, Bern ^ tungsmaft.
regeln nunmehr als reblaussrer betrachtet werden.

Daher werden die von mir auf ®t»nD der
Gesetze vom 27. Februar 1878 (G . ^ . S . 129 ).
23 März 1885 (G-S . S . 97) und 6 . Julr 1904
(Reichs- Gesetzbl. S . 20l ) erlassenen Verordnungen
vom . . . ^
l 30 . Oktober 1911, Nr . 11051 , soweit m' öeu

Hrrd Nr - 411 in der Gemarkung Gersenherm
betrifft:

2. 9 . /November 1913, Nr 12 099 , betreffend du-

sJ' r. 419 , <20 , 426. 428 429, und 4 B in
per Gemarkung Lorch,

Nr . 421 in der Gemarkung Nochern, sowie
Nr . 423 , 424, 425 und 427 in der Gemarkung

Winkel
hierdurch aufgehoben.

Durch die ins wo eit mmmrtf* beseitigten Bcr
vrdmingen ivar der Barr , von Reben auf,  sowie
die Entfernung von Erde nno Dünger aller Art
von den bezeichneten Bodenflächen brs aut wer¬
teres verboten . Diese Bodcnflächen .uni? aUo ov«
jetzt ab zu jeglicher Benutzung , insbesondere auch
-um Wiederanbau von Rebe» ftergegeben.

17 . Kriegslehrgang über Obstbau für Garten¬
besitzer vom 11 . bis 16. November.

18 . Krregslehrgang über Beerenobstbau v»m 9
bis 11. Dezember.

Das Unterrichtsgeld betrügt:
Für den Kursus 1 : Nichts.
Für den Kursus 2 und 10 : Preutzmr urw Ruht

preußen 10 Mk ., preußische ^Lehrer sind frei.
Personen , die nur am Nachkursus (Nr , 10)
teilnehmen . zahlen 5 Mk. ,

Für den Kursus 3 und 11 : 10 Mk : Per,onen . d>e
nur am Nachkur,us (Nr . XI) teilnehmen. Laben
5 Mk. zu zahlen. . ^ ^

Für die KriegÄehraänge 4, 5, 7. 8 , 14 brs ein¬
schließlich 18 : Nichts'.
Für den Kursus 6 : Preußen und Nrchtprenßen

10 Mk.
Für den Kursus 9 : Nichts. .
Für den Kursus ' 12 : Preuße » 1Ü Mk., Nrckt-

prcußen 1s> Mk.
Für den Kursus 13 : Preußen 6 Mk.. Nicht-

preuhmr 9 Mk.
Amneldungen sind unter Angabe von Vor- und

Zuname , des Standes und der Staatsangehoms-
keit zu richten : bezüglich der Kurse. 2 bis ernschl.
8 und 10 bis cinschl. 18 an die Direktion der Kgl.
Lehranstalt Geisenheim a . bezüglich des Kur
sus 9 all den »ustärrdlgen Oberprauoeuten.

Wegen Zulassung zürn Reblauskurse (Nr . l)

Dassel, den 15 Dezember 1917.
Der Oberprasivent.

I B.
D Ye s-

Tie Herren Standesbeamten ersuche ich mri. Ver¬
weisung aus Z 46 Ziffer 7 der DeuOcheir Weh.
ordnung , bis zum 1. Januar 1918
3) aus den Geburtsregistern des Jalftes 1898

für diejenigen Kstn'oer mannllchen Gischlechrs,
welche anderen Gemeinden augehvrcn , Anszrrge
zu fertigen und sie den betreffenden Burgermcr-
steni zu übersenden : ~

b) einen Auszug ans dem Slerberegister des Iah
re«' 1917, enthaltend die Eintragungen von
Todesfällen Ser nickt in ihren Gemeinden ge¬
bürtigen männlichen Personen , welche das in-
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,

mir ernzureichen.

wollen sich Preußen an ihren zuständigen Don-
Präsidenten , Nnlftpreußen an ihre Landesregie¬
rung rechtzeitig wenden-

Weitere Auskunft ergeben die von der Lehr-
ansialt kostenlos' zu beziehenden Satzungen.

Die unter 2, 3. 10 und 11 aufgesührterr Kurse
sind Veranstaltungen der Landwirtichaftskaminer
in Wieslnden , werden aber von deren Lehrern
an der Geiseicheimer Lehranstalt abgehalten.

Geisenheim, rm Dezember 1917.
Der Direktor:
Wortmann,

Geheimer Regrermrgsrat.

und Eis ' zu den Seltenheiten . Einen wirklich^
strengen Frost in den Weihnachistage » hat es
int Laufe von 70 Jahre » insgesamt nur -1
gveimal gegeben : 1870 und 1876 ; und währeno
der letzten 30 Jahre gab cs in den Weihnachts-
ragen eine einigermaßen merkliche Schneedecke
arrch nur zweimal : 1890 und 1906 . Sonst stets
Tauwetter oder leichten Frost ohne Schneedecke!
Wenn sich die ungezählten Deutschen in ehrlicher
Neberzeugung einbilden, in ihrer Kindheit hätte
es zu Weihnachten „regelmäßig " klingende Kälte
und tiefen Schnee gegeben, 'so werden die obigen
nüchternen Zahlen sie belehren, daß sie einer
groben Eriunerungstäuschnug zum Opfer gefallen
sind. Auch die so oft gehörte Klage, daß es „keine
Winter " im heutigen Zeitalter mehr gebe und daß
es früher , ,gtls ich noch jung wat ®, ganz anders
gewesen sei. beruht auf Täuschung und hängt
damit zusammen, daß der Winter , wie er in
unsereiri Vorstellungskreis lebt, ein Phantasieer-
zeugnis ist. das nicht die geringste Ähnlichkeit mit
den; typischen deutschen Turchschnittswinter hüt
Der deutsche Winter äußert sich im Durchschnitt
in trübem „ Matschwetter " oder dem sogenannten
„Schlanmiklima " . Winter wie der vorjährige ge¬
hören zu den größten Seltenheiten , und das Weih-
uachtssest 1917 im Schnee wird von den Meteoro¬
logen ebenfalls als Merkwürdigkeit verzeichnet
werden . (Möge der Herr Verfasser auch in der
nächsten Zeit Recht behalte»,, denn ein gestrenger
Winter wäre uns gerade heuer unwillkommen,
besonders lvegen der Kohlennot . Schon jetzt blickt
mau mit Sorge aus das wenige, im Rhein voc-
übertreibende Treibeis , das bei etwa anhalten¬
der Kälte sofort Störungen und Stauungen in der
Schiffahrt herbeiführt : diese aber ist gegenwärtig
bei der Ueberlastuug der Eisenbahnen von größter
Wichtigkeit sowohl sür die Kohlenversorgung , als
auch sür die Beförderung so vieler Nahrungsmittel
und sonstiger dringender Bedarfsgegenstände des
täglichen Lebens . -- Auch vor den schädlichen Wir¬
rungen des Eisganges und des damit meistens
verbundenen Hochwassers, sowie vor der Vernich¬
tung unserer Weinstöcke durch strenge Kälte möge
„ns der Himmel gnädig verschonen! Möge unse¬
ren, schönen Rheinland auch 1918 eine reiche und
guir Weinernte bcschieden sein, damit einerseits
der Winzer für seine Mühe den wohlverdienten
Lohn finde, andererseits aber es auch dem weniger
bemittelten Bürgersmann möglich werde, wieder
zu erträglichem  Preise seinen Schoppen zu
trinken . D . Schristltg .)

Vom Bücher, „ardt.

Zu diesen als vollständig und richtrg zu bescher-,
rügenden Auszügen ist das vorgeschnebene Formu-

nd«l« r zu verwende».
Rüdesheim , den 20. Dezember 1917.

Der Zivilvyrsitzende der Krstlö- Kommisston.
«agner.

Die Herren Bürgermeister in Uulhausen . EibcN- ,
gen, Eltville , Erbach, Geisenheim, Haltgarten . Hat¬
tenheim. Kiedrich, Mittelheim . Neudorg. Presberg
istansel, Raumthal , Stephanshruffn u «d Wollmer¬
schied ersuche ich mn sosortige Erlcdraung memer
Verfügung vom 7. Februar 190^ ,1 . 746, betces-
send; Zahl der auf Grund des 8 44 a ber Ge¬
werbeordnung iw Kalenderjahr 1917 ausgestellten
Gewerbelegltilnasionskarten.

Rüdesheim . den 24 . Dezember 1917
Der Königliche«anvral.

An der Königlichen Lehranstalt sur W.nn- , vbst-
und Gartenbau zu Gersenheim a . Rh ftnden rm
Jahre 1918 folgende Unterrchtskurse statt:

1. Ocffentlicher Reblaus 'kursus am 11, Md 12.
Februar . ^

2. Obstbau kursns vom XI . bis 23. Februar.
3. Baurnwärlerkursus vom 11. bis 23. Februar.
4. Kriegslehrgang über Gemüsebau vom 18. bis»

20. März.
5. Kriegslehrgang über die Verwertung der Fruh-

gemüse im Haushalte vom 13 . brs 15 . Mal.
6.  Pflanzenschutzkursus vom 23 . bis 25. Mai.
7. Kriegslchrgang über die Verwertung des

Frühobstes und der Gemüse im Haushalte vam
. 17. b\4 IW, jchuri , .

»t

Bestellungen
auf dm

Mkittgauer Aitstigerü

für das l . Quartal 1918 werden von unseren

ZeitungStrrlqern . von de» Postanstalten nnd in

unserer Geschäftsstelle mtsegengenoiiutten.

Der . Verlag.

Lrtndgeinriude -Äalend^r . Kalender und Ratgeber
für die Amts '- , Gemeinde- und Guts -Bor stehen
Amts -, Gemeinde - und Guts -Sekretäre und son¬
stigen Beamten der ländlichen Selbstverwoiung , sür.
Gemeinde- Schöffen und Gemeinde-Vertreter .u. 0,
aus chj-ö' Jahr 1918 . — Hemusgegeben von Rwak-
teur B . Krep in Berlin -Friedenau ^ mü> Bürger¬
meister g. D. R . Kretz in « eclrn-Steglctz. - 5.
Jahrgang . — Preis geb. 2,50 Mark

Dieser , jetzt rm 5 . Jahre effchemende, von^dem
Landgemeinde - Berlage z.u Berlrn-
Fr ied ena u . Sp 0 nh oXzstraße  31 , zu be¬
ziehende Kalender eignet sich, abgesehen von dem
belehrenden Inhalt in . fernem Anhang ., vorzuglrch

Termins - und Notizbuch für dre Herren Selbst:j- ls

Weihmchle» mSA«.
: :RiideShr' m, 26 . Dez. Unser K-Berichterstatter

schreibt uns zur Abwechslung einmal über - - das
Wetter : Daß wir Weihnachten 1917 in Schnee
und Eis feiern dursten , verdient , so seltsam es
klingen mag. als wetterkundliche Merkwürdigkeit
ersten Ranges in der Erinnerung festgehalten zu
werden, denn das „deutsche Weihnachtswetter " , wie
inan es auf jedem Weihnachtsbilde und in jeder
Weihnachtserzählung erlebt, nämlich daß der
Schnee knirscht" oder dje „Flocken Miner dich¬
ter fallen" oder „ ein bitterer , schneidender Nordost
daherfegt " , lebt nur in der Phantasie der Deut¬
schen. Mit Ausirahme der höheren Gebirgslagen
und vielleicht der Provinz Ostpreußen gehört im
übrigen Deutschland ein Meihnttthtcksest! Mt Schnee

verwaltungsbeamten auf dem Laüde unö hat bei
denselben bereits vielen Beifall Stunden . Er ent-
hält in seinem Hauplteil außer dem Kalendarium
einen Notizkalender , u. a. das Wuchtigste, was
der Gemeinde- oder GulK-Borstoher der Aufnahme
eines Nottestaments  wissen muß , emschueßlich,
der Gebühren - und Auslagen -Sätze . Der Anhang
bat folgenden Inhalt : Der Kaiser und ferne engere
Familie . — Die Orts 'stalute rn den LaMgeme,n0en.'
Mit Mustern .) — Das Wassergesetz und der I

Amtsvorstehrr . — Der Btthhandel . — Namcn u^ I
Namensänderungen . — Erste Hrlff bn Unglücks!
fällen . — Preußischer Landgemernde-Verband.
Prädikate und Titel . - Adressen und An ^ den
— Der Diensteid . — Stenertarrfe . - Post - unvl
Telegraphew -Gebühren . — Zinsberechnung , -i
Maße und Gewichte. - Die Wr,d- Schonze»ten.

Der Kalender kann hiernach redem Amts -, Ge 4
meinde - und Guts -Vorsteher usw. zur Anschaffung»
warm empfohlen werde». (Zu bezrchen durch dev
Verlag ds . Bl .) _ 1

3 Siart Kartoffeln. |
* verdrascht nicht über die zulässige Menge. £
1 denkt an die le-tjSdrige Anvffelnot. ™
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